
469der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (416 der Beila-l setz und seiner zeitlichen ß.efristung durch den 
gen): Bundesgesetz, mit dem gdSellscltafts- vorliegenden Entwurf eines Kapitalberichtigungs
rechtlidIe Bestimmungen über die Kapitaler- gesetzes eine unbefristete Regelung ges,chaffen 
höhung aus Gesellsmaftsmitteln getroffen werden, die sowohl den Interessen der Gesell-

werden (Kapitalberichtigungsgesetz) schafter als auch der Gläubiger dierrt. 
Der Justizausschuß hat die Regierungsvorlage 

Als eines. der sogenannten Wachstumsgesetze in seiner Sitzung am 16. Mai 1967 der Vorbe
ist vom Nationalrat auch das Bundesgesetz vom ratung unterzogen. Nach einer Debatte, an der 
6. Juli 1966, BGBl. Nr. 157, über steuerliche I sich auß,er dem Berichterstatter die Abgeord
Maßnahmen bei der KapitalerhöhunJg aus Ge- neten G rat z, Dr. Hai der, Dipl.-Ing. Dok
seUschaftsmitteln beschloss,en worden. Durch tor Lei t n e rund Dr. Mus s i I beteiligten, 
dieses Gesetz ist die vom österreichisch,en wurde der Gesetzentwurf mit den beigedruckten 
Schrifttum und auch von der Rechtsprechung Abänderungen mit Stimmenmehrheit angenom
schon bisher für zulässig anerkannte Kapitaler- men. 
höhung aus Gesd1schaftsmitteln durch unmittel- Der Justizaus,schuß stellt somit den An t rag, 
bare Umwandlung von RückLagen in Nenn- der Nationalrat wolle dem von der Bundesre
kapital aktuell geworden. Da sich aber bei dieser gierung vorgelegten Gesetzentwurf (416 der Bei
bisher weder im Aktiengesetz noch im Gesetz lagen) mit den an ge s chI 0 s sen e n Ab ä n
über Gesdls·chaften mit beschränkte; Haftung der u n gen die verfassungsmäßige Zustimmung . /. 
geregelten Art der Kapitalerhöhung gesellschafts- erteilen. 
rechtliche Zweifelsfragen ergeben können, soll 
unabhängig von dem eingangs erwähnten Ge- Wien, am 16. Mai 1967 

Scherret 
Berichterstatter 

Dr. Hauser 
Obmann 
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• 

2 469 der Beilagen 

'j. 

. Abänderung~n 
zum Gesetzentwurf in 416 der Beilagen 

I 

1 .. Der Anfang des Titels der Regierungsvor
lage hat zu lauten: 

"Bundeslgesetz vom ...................... , 
nlit ...................... ". 

2. Im § 2 Abs. 5 zweiter Satz ist nadl dem 
Wort "anzuwenden" ein Punkt zu setzen. Der 
anschließende Satz hat zu lauten: 

"Dieser Bericht ist durch den oder die zur 
Prüfung des Jahresabschlusses (Abs. 2) bestellten 
Abschlußprüfer gesondert zu prüfen; die Prü
fung hat sich darauf zu erstrecken, ob der Vor
schlag für die Kapitalerhöhung aus GeseHsdlafts
mitteln den gesetzlichen Bestimmungen ent-
spricht." 

3. § 2 lAbs. 6 hat zu lauten: . 

,,(6) der Abschlußprüfung (Abs. 2) und der 
Prüfung !gemäß Abs. 5 steht die aufsichtsbehörd
lic~e ~,rürung (§ 259 Abs. 2 Aktiengesetz 1965) 
gleIch. 

4. Im § 4 Abs. 1 hat es im zweiten Satz statt 
"Die neJen Aktien" zu lauten "Zusätzliche Ak
tien undl Zwischenscheine". 

5. Im I§ 4 Abs. 2 hat es in der neunten Zeile 
statt ,,100 Sund 500 S" richtig ,,100 S oder 
500 S" ju lauten. 

469 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




